
 

 

                                                       
 

 

 

Primarschulgemeinde Ellikon an der Thur 

 

Politische Gemeinde Ellikon an der Thur 
 
 

 

Einladung und Weisung zur 
Gemeindeversammlung  

Ellikon an der Thur 
 
 

 

 

Die Gemeindevorsteherschaften laden die Stimmberechtigten 

zur Gemeindeversammlung am 

Donnerstag, 27. Juni 2024, 20:00 Uhr, 

im Gemeindesaal, Schulhaus „Bürgli“, ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gemeinderat    8548 Ellikon an der Thur 
 

Andelfingerstrasse 3       Telefon 052 375 11 35        Mail gemeinde@ellikonanderthur.ch 

 

 

 
Einladung 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 

Gerne laden wir Sie zur Gemeindeversammlung der Gemeinde Ellikon an der Thur ein, und 

freuen uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde 

möglichst zahlreich Gebrauch machen. Dabei stehen die Mitglieder des Gemeinderates und 

der Primarschulgemeinde, gerne für allgemeine Fragen oder Anregungen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Gemeinderat & Primarschulgemeinde 

 

Traktandenlisten: 
 
A Primarschulgemeinde 
            Seiten 

1. Wahl der Stimmenzähler:in  

2. Abnahme der Jahresrechnung 2023 8-21 

3. Kreditantrag Erdsondenbohrungen Schulhaus und Kindergarten 22 

4. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes  

5. Bekanntmachungen  

 
 
B Politische Gemeinde 
                Seiten 

1. Wahl der Stimmenzähler:in  

2. Abnahme der Jahresrechnung 2023 24-35 

3. Kreditantrag Sanierung Werkleitungen, Bergstrasse 36-37 

4. Erwerb Teil-Landkauf Parzelle 1236 „alter Kindergarten“, Bergstrasse 6 39-40 

5. Festsetzung Teilrevision Nutzungsplanung Revision Bau- und Zonenordnung, 
Ergänzung BZO um Artikel 2 „Erhebung einer Mehrwertabgabe“ gemäss §19 
MAG 

41-43 

6. Festsetzung Fondsreglement zum Mehrwertausgleich 44-46 

7. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes  

8. Bekanntmachungen  

 

 
Hinweise Aktenauflage 
 
Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte der Primarschulgemeinde 

und der Politischen Gemeinde. Die detaillierten Akten liegen ab dem Montag, 27. Mai 

2024 während den Öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung in der Kanzlei zur 

Einsicht auf. Die Akten sind zudem auf der Webseite der Gemeinde Ellikon an der 

Thur (www.ellikonanderthur.ch/gemeindeversammlung) aufgeschaltet.  
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Gemeinderat    8548 Ellikon an der Thur 
 

Andelfingerstrasse 3       Telefon 052 375 11 35        Mail gemeinde@ellikonanderthur.ch 

 

 

 

 

Es handelt sich um folgende Unterlagen: 

 

2. Jahresrechnung 2023 Primarschulgemeinde und Politische Gemeinde 

 

3. Kreditantrag Erdsondenbohrungen Schulhaus und Kindergarten 

3. Kreditantrag Sanierung Werkleitungen Bergstrasse 

4. Erwerb Teil-Landkauf Parzelle 1236 „alter Kindergarten“, Bergstrasse 6 

5. Festsetzung Teilrevision Nutzungsplanung BZO, Ergänzung Bau- und Zonenordung 

um Artikel 2 „ Erhebung einer Mehrwertabgabe, gemäss §19 MAG  

 Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 Bericht zu den Einwendungen gemäss 7 PBG (Mitwirkungsbericht) 

6. Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 

Stimmberechtigung 

Stimmberechtigt sind die in der Gemeinde niedergelassenen Schweizer Bürgerinnen 
und Schweizer Bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, im 
Aktivbürgerrecht nicht eingestellt sind und rechtzeitig Heimatschriften deponiert haben. 
 
Anfragerecht gemäss § 17 Gemeindegesetz 

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, 
eine Anfrage an die zuständigen Gemeindevorsteherschaft zu stellen, die an der 
Gemeindeversammlung zu beantworten ist. Die Anfrage muss eine Angelegenheit der 
Gemeinde betreffen und von allgemeinem Interesse sein sowie vor der 
Gemeindeversammlung schriftlich bei der Gemeindevorsteherschaft eingereicht 
werden.  
Die Anfrage wird dann an der Gemeindeversammlung beantwortet. 
 
Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht 
werden beantwortet die Gemeindevorsteherschaft der/dem fragestellenden 
Stimmberechtigen spätestens einen Tag vor der Gemeindeversammlung schriftlich. 
Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung stattfindet, wird dabei nicht mitgezählt. 
Massgebend ist das Datum des Eingangs bei der Gemeindevorsteherschaft. 
 
Der oder die fragestellenden Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. 
Es findet keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt.  
Die Gemeindeversammlung kann aber beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
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Gemeinderat    8548 Ellikon an der Thur 
 

Andelfingerstrasse 3       Telefon 052 375 11 35        Mail gemeinde@ellikonanderthur.ch 

 

 

 

Protokollrekurs gemäss § 54 Gemeindegesetz 

Die Schreiberin der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der 
Verhandlungen, insbesondere die gefassten Beschlüsse, genau und vollständig in das 
Gemeindeprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen, längstens innert 
sechs Tagen nach Vorlage das Protokoll auf seine Richtigkeit und bezeugen dies 
durch ihre Unterschrift. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten zur 
Einsicht offen. 
 
Das Begehren um Berichtigung des Protokolls ist in der Form des Rekurses innert  
30 Tagen, vom Beginn der Auflage angerechnet, beim Bezirksrat, Bezirksratskanzlei 
Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur einzureichen. 
 
Gemeindebeschwerde und Stimmrechtsrekurs gemäss §§ 151 und 151a 
Gemeindegesetz 

 

Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann innert 30 Tagen, von der 
Veröffentlichung des Beschlusses angerechnet, Gemeindebeschwerde erhoben 
werden. 
 
Im Übrigen kann gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung wegen Verletzung 
der politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
des Beschlusses angerechnet, Stimmrechtsrekurs erhoben werden. Ein allfälliger 
Stimmrechts-rekurs ist während der Versammlung anzukündigen.  
 
Gemeindebeschwerde sowie Stimmrechtsrekurs sind innert den erwähnten Fristen 
schriftlich an den Bezirksrat, Bezirksratskanzlei Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 
Winterthur zu richten. 
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J A H R E S R E C H N U N G

2023
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Gemeindeversammlung 
27. Juni 2024 

 
 

 
 

Weisung Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2024 

 

 

Traktandum 2 -  Abnahme der Jahresrechnung 2023 

 

  

Der Jahresrechnung 2023 wird zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 

Antrag der Primarschulgemeinde 

 

Die Primarschulpflege hat die Jahresrechnung 2023 der Primarschulgemeinde 

Ellikon a.d. Thur geprüft und beantragt diese zur Abnahme. 

 

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 2‘243‘268.68 und einem Er-

trag von CHF 2‘552‘533.15. mit einem Ertragsüberschuss von CHF 309‘264.47. 

  

Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen Nettoausgaben in der Höhe von 

CHF 289‘240.85. Im Finanzvermögen erfolgten keine Nettoausgaben. 

 

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 3‘287‘366.59 aus. Durch den Ertragsüber-

schuss von CHF 309‘264.47 erhöht sich das Eigenkapital der Schule von CHF 2‘526‘310.81 

auf CHF 2‘835‘575.28. 
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Gemeindeversammlung 
27. Juni 2024 

 
 

 

Bericht des Schulpräsidenten – Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit ei-

nem Überschuss von rund CHF 310'000.- 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 

Die Jahresrechnung 2023 der Primarschule Ellikon an der Thur schliesst mit einem Über-

schuss von CHF 309'264.47 ab. Budgetiert waren CHF 198'600.-. Damit weisen wir gegen-

über der Budgetplanung eine positive Abweichung von ungefähr CHF 110'000.- aus. Die 

Hauptgründe für dieses positive Resultat sind: 
 

Ertrag: 
 

 Die Liegenschaften im Finanzvermögen – in unserem Fall der alte Kindergarten an 

der Bergstrasse – müssen alle vier Jahre neu geschätzt werden. Diese Schätzung 

wurde von der Firma springermarkt.ch AG nach kantonalen Vorgaben erstellt. Das 

Gebäude wurde um CHF 159'800.- höher geschätzt und ist somit neu mit 

CHF 790'000.- in den Büchern, was sich als Ertrag manifestiert. 

 Die Steuerkraft der Gemeinde lag 2023 um CHF 250'000.- höher als budgetiert.  

 Die erhöhte Steuerkraft, die abnehmende Bevölkerungszahl sowie das leicht tiefere 

kantonale Mittel haben zu Folge, dass sich der Finanzausgleich um CHF 400'000.- 

gegenüber dem Budget verringert hat. 
 

Die genannten Effekte heben sich – bis auf eine positive Abweichung von rund 

CHF 10'000.- – gegenseitig auf. Der Überschuss hat seine Ursache also grösstenteils auf der 

Aufwandseite. 
 

Aufwand: 
 

 Beim Unterhalt der Gebäude wurde rund CHF 35'000.- weniger ausgegeben als im 

Budget vorgesehen, da die Erneuerung der WC-Anlagen im Untergeschoss sowie 

der Wasserleitungen wegen der geplanten Sanierung und Raumerweiterung des ge-

samten Gebäudes nicht getätigt wurden. 

 Im Bereich Sonderschule lag der Aufwand um CHF 24'000.- tiefer als geplant, da ab 

dem Sommer 2023 weniger Schülerinnen und Schüler extern beschult werden 

mussten. 

 Verschiedene Einsparungen liessen sich zudem insbesondere in den Bereichen In-

formationstechnologie und Energie erzielen. 
 

Die genauen Zahlen und Details sind in der Jahresrechnung zu finden. 

Im Namen der Schulpflege Ellikon an der Thur bedanke ich mich für Ihr Vertrauen und hof-

fe, Sie an der Gemeindeversammlung persönlich begrüssen zu dürfen.  
 

Der Schulpräsident  

Christof Leuenberger 
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BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2023  

AN DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER PRIMARSCHULGEMEINDE ELLIKON AN DER THUR 

 

 

 

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Primarschulgemeinde Ellikon an der 

Thur, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene 

Rechnungsjahr geprüft. 

 

 

Verantwortung der Vorsteherschaft  
 
Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation 

geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung 

und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei 

von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteher-

schaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich. 

 

 

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle  

 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir 

haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vor-

genommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit 

eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.  

 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in 

der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt 

im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher An-

gaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berück-

sichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung 

ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beur-

teilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
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Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung  
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Rechnungs-

jahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.  

 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

 

 

Fachkunde sowie Unabhängigkeit  

 
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine 

mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. 

 

 

Frauenfeld, 27. März 2024   

 

 

steffen rausch kessler ag frauenfeld 

 

 

 

Thomas Etzensperger 
Revisionsexperte 

leitender Revisor 

Michel Berger  
Revisionsexperte 
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Gemeindeversammlung 
27. Juni 2024 

 

 

Traktandum 3 – Kreditantrag Erdsondenbohrungen Schulhaus und Kindergar-

ten 

Ausgangslage 

Die 2004 installierte Ölheizung im Hauptgebäude des Schulhauses Bürgli ist am Ende ihrer 

Betriebsdauer und wird in Kürze ersetzt werden müssen. Gegen Ende des Jahrzehnts wird 

auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Kindergarten mit Baujahr 2011 das Ende ihrer erwar-

teten Betriebsdauer erreicht haben. 

Was bisher geschah… 

Eine Vergleichsstudie, die 2021 im Vorfeld der Sanierung der Sporthallenbeheizung in Auf-

trag gegeben worden war, ergab, dass von allen denkbaren CO2-neutralen Wärmeerzeu-

gungsarten die Sole-Wasser-Wärmepumpe für die Beheizung der gesamten Schulanlage 

Bürgli (Sporthalle und Schulhaus) punkto Wirtschaftlichkeit am besten abschneidet. 

Eine entsprechende Anlage wurde sodann zunächst in der Sporthalle installiert und wird 

seither erfolgreich betrieben. 

An der Gemeindeversammlung vom 30. November 2023 schliesslich wurde im Rahmen des 

Budgets 2024 ein Betrag von CHF 150′000 für Erdsondenbohrungen zum Betrieb einer Sole-

Wasser-Wärmepumpe für die Beheizung des Schulhauses genehmigt. 

Unsere Planung 

Im Einklang mit der 2021 aufgrund der genannten Studie erarbeiteten Beheizungsstrategie 

soll nun der nächste Schritt erfolgen: die Bohrungen für die Erdwärme-Sonden. Geplant sind 

neun Bohrungen, wovon sieben der Beheizung des Schulhauses (inklusive dem projektierten 

Ergänzungsbau) dienen. Zwei Bohrungen sind dereinst für die Wärmeerzeugung im Kinder-

garten vorgesehen, sollen aber bis zur energetischen Sanierung des Schulhauses ebenfalls 

für die Beheizung des Hauptgebäudes genutzt werden. Nach dessen Sanierung werden sie 

dafür nicht mehr benötigt und stehen als Energiequelle für den Ersatz der Luft-Wasser-

Wärmepumpe im Kindergarten zu Verfügung. 

Die beiden zusätzlichen Bohrungen waren bei der Verabschiedung des Budgets 2024 noch 

nicht vorgesehen, weshalb sich der jetzt beantragte Kredit auf CHF 170′000 und nicht, wie im 

Budget geplant, auf CHF 150′000 beläuft. 

Die Bohrungen sind für die Zeit während der Herbstferien 2024 geplant. 

Antrag: Genehmigung des Kredits für die Erdsondenbohrungen Schulhaus und Kinder-

garten 

 

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Kredi-

tantrags für die Erdsondenbohrungen Schulhaus und Kindergarten der Schulanlage Bürgli in 

der Höhe von CHF 170′000 inkl. MwSt. und Vergabe der Aufträge. 
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Politische Gemeinde Ellikon an der Thur 
 
 

 

 

 

Gemeinde Ellikon an der Thur 
Gemeinderat 

Andelfingerstrasse 3, 8548 Ellikon an der Thur 
 

23



 

 

Traktandum 2:  
Abnahme der Jahresrechnung 2023 

 
Der Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023, der Politischen Gemeinde 
Ellikon an der Thur, wird zugestimmt 
 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 

1. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 wird genehmigt. 
 

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde 

geprüft. 

 

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 5‘643‘179.24 und 

einem Ertrag von CHF 6‘083‘278.16 mit einem Ertragsüberschuss von        

CHF 440‘098.92 ab.  

 

Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von  

CHF 1‘581‘435.70 und Einnahmen von CHF 1‘339‘623.12 Nettoinvestitionen 

von   CHF 244‘812.58. 

 

Im Finanzvermögen resultiert bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von 

CHF 0.00 keine Nettoveränderung. 

 

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 15‘557‘135.41 aus. Durch den 

Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 440‘098.92 vergrössert sich 

der Bilanzüberschuss von CHF 4‘533‘848.10 auf CHF 4‘973‘947.02. 

 
 

 

Gemeinde Ellikon an der Thur 
Gemeinderat 

Andelfingerstrasse 3 
8548 Ellikon an der Thur 
 
Tel. 052 375 11 35 
www.ellikonanderthur.ch 
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Traktandum 3:  
Kreditantrag Strassensanierung mit Werkleitungen Bergstrasse 
 
Bei der Bergstrasse ist eine Komplettsanierung notwendig. Der Unterbau der Strasse, der 
Belag und die Wassersteine sind in einem schlechten Zustand, zudem muss die 
Wasserleitung ersetzt werden und die Abwasser - und Entwässerungsleitungen müssen 
angepasst werden. 
 
Baukosten   

Wasserleitung: CHF 350'000 inkl. MwSt. 

Strasse:   CHF 450'000 inkl. MwSt. 

Abwasserleitungen: CHF 130'000 inkl. MwSt. 

 

Total:   CHF 930'000 inkl. MwSt. 

 

Falls der Kredit von CHF 930’000 durch die Gemeindeversammlung am 27. Juni 2024 

genehmigt wurde, wird die Firma F+H Partner AG, die Offerten für die Arbeiten einholen, 

danach erfolgt die Auftragserteilung.  

 

Bau in Etappen (2024 / 2025):  

Baubeginn 1. Etappe (Teil Nord, Werkleitungen)  ab 19. August 2024  

Bauende 1. Etappe (Teil Nord, Werkleitungen)  voraussichtlich Ende Okt. 2024  

 

Baubeginn 2. Etappe (Teil Süd, Werkleitungen u. Strassenbau) Anfang November 2024 

Bauende 2. Etappe (Teil Süd, Werkleitungen u. Strassenbau)  voraussichtlich März 2025 *  

 

* Unterbruch über den Jahreswechsel (Mitte Dezember ÷ Mitte Januar)  

 

Baubeginn 3. Etappe (Strassenbau inkl. Deckbelag) Ab April 2025  

Bauende 3. Etappe (Strassenbau inkl. Deckbelag) voraussichtlich Mai 2025  

 

Projektabschluss, Bauabrechnung bis Dezember 2025  

Die betroffenen Bewohnenden werden zur gegebenen Zeit mit einem Flyer informiert. 

 

Abschied RPK 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kreditantrag geprüft und beantragt der 

Gemeindeversammlung, den Kreditantrag Bergstrasse Strassensanierung mit 

Werkleitungen von CHF 930'000, entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu 

genehmigen. 

 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
1. Der Kreditantrag der Strassensanierung mit Werkleitungen der Bergstrasse von  

CHF 930‘000 inkl. MwSt. wird genehmigt. 
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Abschied  der  Rechnungsprüfungskommission  Ellikon  an der  Thur  zum

Kreditantrag  Bergstrasse  Strassensanierung  mit  Werkleitungen

Die Rechnungsprüfungskommission  hat  den Kreditantrag  Bergstrasse  Strassensanierung  mit
Werkleitungen  von CHF  930'000  geprüft  und beantragt  der  Gemeindeversammlung
entsprechend  dem  Antrag  des Gemeinderates  die Genehmigung.

RECHNUNGSPRüFUNGSKOMMISSION  Ellikon  an der  Thur

Ellikon  an der  Thur,  08.05.2024

Der  Präsident/in:  Der  Aktuar/in:
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Traktandum 4:  
Erwerb Teil-Landkauf Parzelle 1236  
„Alter Kindergarten“, Bergstrasse 6 
 
Die Gemeinde möchte langfristig denken und plant eine Vergrösserung des Friedhofs.  
Aufgrund des bevorstehenden Verkaufs, des „Alten Kindergarten“, durch den 
Grundeigentümer Primarschulgemeinde, an der Bergstrasse 6, fand im Q1 2023, ein Treffen 
mit dem Gemeinderat und der Primarschulpflege, betreffend dem „Teil-Landerwerb“ statt.  
 
Mit Gemeinderatsbeschluss 2023-35, vom 05. Juni 2023, wurde die Sanierung des 
Gemeinschaftsgrabes beschlossen und dass der Landerwerb von der Primarschulpflege, für 
eine Vergrösserung des Friedhofs, weiterverfolgt werden soll und der Gemeinderat als 
Gesprächsgrundlage die möglichen Varianten der Landabtretung, mit der 
Primarschulgemeinde bespricht.  
 
Die Ausschreibung der Liegenschaft Bergstrasse 6 im offenen Bieterverfahren ist bereits 

erfolgt. Zwischen der Primarschulpflege und dem Gemeinderat wurde zudem eine 

Abparzellierung des Landstreifens von 396m2 (inkl. Gartenhaus) diskutiert. Es besteht eine 

entsprechende Absichtserklärung der Schulgemeinde, die jedoch einschränkend vorsieht, 

dass ein Verkauf des Landstreifens an die Politische Gemeinde nur dann erfolgen kann, wenn 

der Verkaufserlös für die gesamte Liegenschaft damit nicht kleiner wird als das höchste 

Gebot, das sich aus dem offenen Bieterverfahren ergibt. 

 

                                   
 
Primarschulgemeinde Parzelle 1236 (Alter Kindergarten)                     Politische Gemeinde Parzelle 1238 (Friedhof) 
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Markierung (gelb) Erwerb Grundstückfläche 396 m
2  

und Gartenhaus 6.1 inkl. Land, der Parzelle 1236 (Alter 

Kindergarten), Eigentümer Primarschulgemeinde 

 

Erwerb Fläche / Kostenschätzung 

Fläche:  396 m2 

CHF:  95.00 / m2 gemäss Schätzbericht 

Total CHF 37‘620.00   

 

Erwerb bestehendes Gartenhaus inkl. Land 

CHF:  88‘000 inkl.  

+/- 15% 

Kostendach von maximal Total:  CHF 100‘000 

 

Der Gemeinderat möchte mit dem Kauf und einem Kostendach von CHF 100‘000 die 

Teilparzelle von 396 m2 , inkl. dem Gartenhaus und Land, im Grundbuch eintragen 

lassen. 

 

Die Gemeindeversammlung vom 27.06.2024 , soll einen Kredit und einem Kostendach 

von CHF 100‘000 für den Landkauf bewilligen. 

 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

1. Dem Erwerb des Teil-Landkaufs, Parzelle 1236 „ Alter Kindergarten“, der 

Primarschulgemeinde, an der Bergstrass 6, für 396 m2 , inkl. Gartenhaus mit Land, 

und einem Kostendach von CHF 100‘000 wird zugestimmt. 
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Traktandum 5:  
Festsetzung Teilrevision Nutzungsplanung BZO;  
Einführung kommunalen Mehrwertausgleich 
 
Kommunaler Mehrwertausgleich  

Die Gemeinden können bei Auf- und Umzonungen eine Mehrwertabgabe zwischen 

0% und höchstens 40% des um 100'000 Franken gekürzten Mehrwerts erheben. Als 

Umzonung wird die Zuweisung einer Bauzone zu einer anderen Bauzonenart 

verstanden. So stellt beispielsweise die Zuweisung einer Gewerbezone zu einer 

Wohnzone eine Umzonung dar. Als Aufzonung wird die Verbesserung der 

Nutzungsmöglichkeit einer Bauzone verstanden, unter Beibehaltung der bisherigen 

Nutzungsart. Die Verbesserung kann beispielsweise in der Erhöhung der Ausnützung 

und in der Erhöhung der zulässigen Geschosszahl bestehen. Eine Verbesserung der 

Nutzungsmöglichkeiten kann auch mit der Festsetzung von 

Sondernutzungsplanungen (Gestaltungsplänen) erfolgen. Für die Erhebung der 

Mehrwertabgabe muss zusätzlich eine Freifläche bestimmt werden. Die Freifläche 

kann zwischen 1'200 m2 und 2'000 m2 betragen. Grundstücke, die kleiner sind als 

diese Freifläche, sind von der Mehrwertabgabe befreit, wenn der Mehrwert auf diesen 

Grundstücken kleiner ist als 250'000 Franken. Der Mehrwert ist die Differenz zwischen 

den Verkehrswerten eines Grundstücks mit und ohne Planungsmassnahme. Vor der 

Festsetzung der Planungsmassnahme ermittelt die Gemeinde den voraussichtlichen 

Mehrwert, gestützt auf das Landpreismodell des Kantons Zürich. Die 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer beteiligen sich so an den Kosten, die 

durch die Planungsmassnahmen für die öffentliche Hand entstehen. Der grösste Teil 

des Mehrwerts verbleibt jedoch bei den Grundeigentümern. 

 

Freifläche 

Die Freifläche, unter der kein Mehrwertausgleich anfällt, kann gemäss § 19 Abs. 2 

MAG von 1'200 m2 bis 2'000 m2 festgelegt werden. 

 

Festlegung Freifläche auf 2’000m2 

Für die Gemeinde Ellikon an der Thur geht es nicht primär darum kleinere Mehrwerte 

auszugleichen. Gerade bei grösseren Bauvorhaben, welche durch Planungen der 

Öffentlichkeit (Nutzungsplanung) ermöglicht werden, entstehen jedoch oftmals auch 

grössere Belastungen des Gemeindehaushaltes und der Bevölkerung, während für 

den begünstigten Grundeigentümer grosse Mehrwerte entstehen. Die Freifläche wird 

daher auf 2'000 m2 festgelegt. 

 

Keine Befreiung, sofern Mehrwert über Fr. 250’000  

Ergänzend ist zu beachten, dass Grundstücke unterhalb der Freifläche nicht zwingend 

von der Mehrwertabgabe befreit sind. Beträgt der mutmassliche Mehrwert von 
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Grundstücken unterhalb der Freifläche mehr als Fr. 250'000.-, so wird gemäss § 19 

Abs. 4 MAG dennoch eine Mehrwertabgabe bemessen. 

 

Abgabesatz 

Festlegung Abgabesatz auf 40% 

Die Gemeinde Ellikon an der Thur legt den Abgabesatz auf 40 % fest und beabsichtigt 

mittels städtebaulicher Verträge eine möglichst hohe Qualität in betroffenen Projekten 

zu erreichen. Die Öffentlichkeit erhält folglich 40% des planungsbedingten 

Mehrwertes, der Grundeigentümer 60%. 

 

Konkretes Beispiel  

Untenstehend ist ein konkretes Beispiel für eine Freifläche von 2'000 m2 und eine 

Mehrwertabgabe von 40 % anhand realistischer Landpreise zusammengestellt. 

 
 

Städtebauliche Verträge  

Anstelle der Erhebung einer Abgabe können die Gemeinden mit den 

Grundeigentümern städtebauliche Verträge zum Ausgleich des Mehrwerts 

beschliessen. Städtebauliche Verträge als Alternative zur rein monetären 

Mehrwertabgabe erlauben es den Gemeinden, im Rahmen von städtebaulichen 

Projekten verschiedene sachbezogene Leistungen zu Gunsten einer hochwertigen 

Entwicklung auszuhandeln. Werden sich die Vertragsparteien nicht einig, ist der 

Ausgleich mittels monetärer Abgabe zu leisten. Als Rückfallsebene gilt dann der 

Abgabesatz, welcher in der Bau- und Zonenordnung festgelegt wurde. Ohne die 

Regelung des Mehrwertausgleichs in der Bauordnung ist der Abschluss von 

städtebaulichen Verträgen seit dem 1.1.2021 nicht mehr möglich. 

 

Teilrevision zur Verankerung des kommunalen Mehrwertausgleichs  

Mit der vorliegenden Teilrevision der Bau- und Zonenordnung wird soll das kantonale 

Mehrwertausgleichsgesetz kommunal verankert werden und der Gemeinderat 

beabsichtigt eine kommunale Mehrwertabgabe einzuführen. Damit wird die rechtliche 
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Grundlage geschaffen, um künftig eine Mehrwertabgabe erheben oder städtebaulich 

Verträge abschliessen zu können. Die Einnahmen des kommunalen 

Mehrwertausgleichs sollen der gesamten Bevölkerung für Massnahmen der 

Raumplanung gemäss § 3 RPG (z.B. gute Erreichbarkeit der Schulen, Schaffung von 

Velowegen und Grünflächen, Erhalt von Erholungsräumen, etc.) zugutekommen. 

 

Bestandteile 

Die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung besteht aus den folgenden 

Bestandteilen:  

• Auszug Bau- und Zonenordnung: Bestimmung Art. 2 BZO  

• Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV  

• Bericht zu den Einwendungen gemäss Art. 7 PBG  

 

Ergänzend dazu erlässt die Gemeinde Ellikon an der Thur ein Fondsreglement, 

welches festlegt, wie die Mittel des kommunalen Mehrwertausgleichs eingesetzt 

werden. 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

 

1. Die Festsetzung der Teilrevision Nutzungsplanung BZO und die Einführung des 

kommunalen Mehrwertausgleichs werden genehmigt. 

 

2. Einführung Mehrwertausgleich Ergänzung BZO um Artikel 2 «Erhebung einer 

Mehrwertabgabe» gemäss §19 MAG Art. 2 Erhebung einer Mehrwertabgabe  

 1 Auf Planungsvorteile, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine 

Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichgesetzes (MAG) 

erhoben.  

 2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2’000m2 .  

 3 Die Mehrwertabgabe beträgt 40% des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts.  

 4 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen 

Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements 

verwendet. 
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Traktandum 6:  
Festsetzung Fondsreglement zum Mehrwertausgleich 
 
Die Gemeindeversammlung erlässt, gestützt auf § 23 des kantonalen 
Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) vom 28. Oktober 2019, folgendes Reglement:  
 
Zweck Art. 1  
Das Fondsreglement regelt die Verwaltung und Verwendung der Fondsmittel sowie 
das Verfahren für die Ausrichtung von Beiträgen.  
 
Zuweisung von Mitteln Art. 2  
Die Erträge aus der kommunalen Mehrwertabgabe fliessen in den kommunalen 
Mehrwertausgleichsfonds.  
 
Verwendungszweck Art. 3   
1 Die Mittel des Mehrwertausgleichsfonds werden für kommunale Massnahmen der 
Raumplanung verwendet. Beitragsberechtigt sind Massnahmen gemäss §42 MAV.  
2 Beitragsberechtigt sind auch Rechtserwerbe.  
3 Für Betrieb und Unterhalt werden keine Beiträge entrichtet.  
 
Beiträge Art. 4   
1 Die Gemeinde richtet einmalige Beiträge an Erstinvestitionen und Erneuerungen von 
Einrichtungen und Anlagen aus.  
2 Es kommen keine Beiträge für Massnahmen in Betracht, die bereits auf anderer 
Rechtsgrundlage finanziert werden.  
3 Es besteht kein Anspruch auf Beiträge.  
4 Die Beiträge können von Auflagen und Bedingungen abhängig gemacht werden.  
5 Die Zuständigkeit für die Gewährung der Beiträge richtet sich nach den 
Finanzbefugnissen gemäss Gemeindeordnung.  
 
Art. 5 Ausschluss der Verschuldung sowie Unterbestand 
1 Der Fonds darf sich nicht verschulden. Ein Gesuch darf nur bewilligt werden, wenn 
die Auszahlung für die beitragsberechtigte Massnahme den Fondsbestand nicht 
überschreitet.  
2 Stehen für Massnahmen nicht ausreichend Mittel aus dem Fonds zur Verfügung 
werden die Gesuche pendent gehalten, bis wieder genügend Mittel im Fonds 
vorhanden sind.  
 
Beitragsberechtigte Art. 6 
Beitragsberechtigt sind natürliche Personen und juristische Personen des Privatrechts 
oder des öffentlichen Rechts.  
 
Gesuch Art. 7 
1 Das Beitragsgesuch muss vor dem Beginn der Umsetzung des Projekts beim 
Gemeinderat eingereicht werden.  
2 Das Gesuch soll insbesondere folgende Angaben und Unterlagen umfassen:  
a. Nutzungskonzept  
b. Gestaltungskonzept  
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c. Vorgehenskonzept  
d. Chancen- und Risiken des Projektes  
e. Pflege- und Unterhaltskonzept  
f. Littering- und Lärmkonzept  
g. allfällige Beitragsgesuche, die an weitere Stellen eingereicht werden.  
3 Beitragsgesuche können einmal pro Jahr, jeweils auf den 1. September eingereicht 
werden.  
 
Prüfung des Gesuchs Art. 8  
Das Gesuch wird vom Gemeinderat oder einer von ihm bezeichneten Stelle geprüft 
auf:  
a. Inhalt  
1. die Bedeutung des Vorhabens oder Projekts im Entwicklungskontext der Stadt  
2. die Anzahl oder Vielfalt der Anspruchsgruppen, die einen Nutzen aus dem 
Vorhaben oder Projekt ziehen  
3. das Zusammenwirken des Vorhabens oder Projekts mit kantonalen oder 
kommunalen Planungsinstrumenten 
b. Zweckmässigkeit (vgl. § 3 des Fondsreglements)  
c. Wirtschaftlichkeit  
d. Folgekosten  
 
Entscheid Art. 9  
1 Über Beiträge entscheidet der Gemeinderat oder die von ihm bezeichnete Stelle 
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das zuständige Gemeindeorgan.  
2 Zuständig für die Bewilligung von Fondsentnahmen ist das Gemeindeorgan, das 
gemäss der Gemeindeordnung neue Ausgaben in entsprechender Höhe zu bewilligen 
hat.  
3 Das zuständige Gemeindeorgan kann den konkreten Mitteleinsatz prüfen und die 
Auszahlung der Beiträge von einem effektiven und effizienten Mitteleinsatz abhängig 
machen.  
 
Auszahlung von Beiträgen Art. 10   
Die Auszahlung von Beiträgen erfolgt nach Massgabe des Fortschritts der Umsetzung 
der unterstützen Massnahme.  
 
Umsetzungspflicht Art. 11   
1 Innert zwei Jahren seit der Bewilligung von Beiträgen muss mit der Umsetzung der 
unterstützten Massnahmen begonnen worden sein.  
2 Die Nichteinhaltung dieser Frist begründet in der Regel  
a. die Verwirkung noch nicht ausbezahlter Beträge.  
b. die Pflicht zur Rückerstattung ausbezahlter Beträge.  
 
Rückerstattung von Beiträgen Art. 12   
1 Beiträge, die zu Unrecht zugesichert oder ausbezahlt worden sind, werden 
widerrufen oder zurückgefordert.  
2 Auf die Rückforderung wird verzichtet,  
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a. soweit die Empfängerin oder der Empfänger infolge des Beitragsentscheids 
Massnahmen getroffen hat, die nur mit unzumutbaren finanziellen Einbussen 
rückgängig gemacht werden können, und  
b. wenn die Rechtsverletzung oder die unrichtige oder unvollständige Feststellung des 
Sachverhalts für die Empfängerin oder den Empfänger nicht leicht erkennbar gewesen 
ist.  
 
Berichterstattung Art. 13   
Der Gemeinderat veröffentlicht einmal im Jahr eine Liste mit den zugesicherten und 
geleisteten Beiträgen. Anzugeben sind die Höhe der einzelnen Beträge, 
Verwendungszwecke, Angaben zu Beitragsempfänger bzw. -empfängerin sowie 
Datum des jeweiligen Beschlusses und des Fondsbestands. 
 
 
Festsetzung des Fondsreglement zum Mehrwertausgleich  
Ergänzend zur BZO um Artikel 2 „Erhebung einer Mehrwertabgabe“ gemäss § 19 
MAG, erlässt die Gemeinde Ellikon an der Thur ein Fondsreglement, welches festlegt, 
wie die Mittel des kommunalen Mehrwertausgleichs eingesetzt werden 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
1. Die Festsetzung des Fondsreglement zum Mehrwertausgleich wird genehmigt. 
 

46








